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Allgemeine Bedingungen der WAFIOS AG für die Musterfertigung  

(Stand: Februar 2023) 

 

Anwendungsbereich, Ausschluss fremder Geschäftsbedingungen, Vertragsschluss 

Alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen basieren bei der Musterfertigung auf den im Folgen-

den aufgeführten Bedingungen (nachfolgend "AGB" genannt) und den ORGALIME S 2022 - Allge-

meine Bedingungen für die Lieferung von mechanischen, elektrischen und elektronischen 

Erzeugnissen, Stand Oktober 2022 (nachfolgend „ORGALIME-AGB“ genannt) die wir Ihnen auf An-

frage gerne zur Verfügung stellen. Im Falle von Widersprüchen gehen diese AGB den ORGALIME S 

2022 vor. Der Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich wider-

sprochen. 

 

Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, einer juristi-

schen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend 

"Kunde" genannt). 

 

Vereinbarungen werden erst durch unsere Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbind-

lich. Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist unsere Auftragsbestätigung oder, sofern diese nicht 

vorliegt, unser Angebot maßgebend. 

 

Datenschutzinformation gemäß der DS-GVO 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Anbahnung und Durch-

führung des gegenständlichen Vertragsverhältnisses. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei auf der 

Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. (1) S. 1 lit. b) und f) DS-GVO.  

 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Anbahnung und Durchführung von Vertragsverhältnis-

sen erhalten Sie auf unserer Webseite www.wafios.de unter Datenschutz (Vertragsverhältnisse). Wenn 

Sie dieses Schreiben auf dem Postweg erhalten haben und zum ersten Mal mit uns in geschäftlichen 

Kontakt getreten sind, liegt das Dokument Datenschutz (Vertragsverhältnisse) diesem Schreiben bei. 

 

Preise und Spesen 

Unsere Preise sind Nettopreise. Sie verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 

 

Für Lieferungen außerhalb Deutschlands gilt Folgendes: Alle Abgaben, Gebühren und Steuern jedwe-

der Art, ob gegenwärtig oder künftig anfallend, welche durch die Regierung oder eine Behörde im Lande 

des Kunden in Bezug auf einen Vertragsabschluss und dessen Erfüllung erhoben werden, gehen zu 

Lasten des Kunden. 

 

Sämtliche Bankspesen und Kosten im Zusammenhang mit Zahlungen des Kunden an uns gehen zu 

Lasten des Kunden. Bei Nichteinhaltung von Zahlungsfristen behalten wir uns vor Zinsen in Anrechnung 

zu bringen. 

 

Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche und beizubringendes Material 

Der Auftragsumfang wird ab dem 3. Tag nach Datum der Auftragsbestätigung verbindlich. Erfolgen da-

nach Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche durch den Kunden, werden diese von uns geprüft. Hieraus 

entstehende Zusatzkosten und/oder Terminverschiebungen werden dem Kunden mitgeteilt und ange-

boten. Die Umsetzung der Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche erfolgt durch Bestellung des Kunden. 
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Vom Kunden vereinbarungsgemäß beizubringendes Material (z. B. Draht, Muster, Lehren) ist vom Kun-

den jeweils in ausreichender Anzahl termingerecht DAP (geliefert benannter Ort) Incoterms 2020, inklu-

sive Verzollung und Zollabwicklungsgebühren, Silberburgstraße 5, 72764 Reutlingen, bzw. an den von 

uns anderweitig benannten Bestimmungsort unter Angabe unserer Servicemeldenummer sowie Ihres 

Ansprechpartners zu liefern. 

 

Auf Verlangen des Kunden senden wir das Material wieder zurück. Die Rücksendung erfolgt „frei Fracht-

führer“ (FCA) Silberburgstraße 5, 72764 Reutlingen, Deutschland, Incoterms 2020. 

 

Bei verspäteten Angaben von auftragsrelevanten Daten oder verspäteter oder fehlender Lieferung von 

vom Kunden vereinbarungsgemäß beizubringenden Material behalten wir uns vor, die Lieferzeit anzu-

passen und den entstehenden Aufwand geltend zu machen sowie vom Vertrag zurückzutreten.  

 

Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden kann nur im Einvernehmen mit uns erfolgen. Wir behalten 

uns vor, unseren Anspruch beim Kunden auf Entschädigung bei Rücktritt vom Vertrag geltend zu ma-

chen. 

 

Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. 

 

Gewährleistung 

Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche des Kunden beträgt vorbehaltlich der nachfolgenden Best-

immungen dieses Abs. (1) ein Jahr, gerechnet ab dem Eingang der Lieferung beim Kunden, sofern 

keine Abnahme stattfindet, anderenfalls mit dem Zeitpunkt der Abnahme. Sollten wir einen Mangel arg-

listig verschwiegen haben, so gelten für etwaige Schadensersatzansprüche die gesetzlichen Fristen. 

Die gesetzlichen Fristen gelten auch für die Verjährung etwaiger Schadensersatzansprüche des Kun-

den wegen Mängeln, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder der Schadenser-

satzanspruch auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht. 

 

Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich nur auf die Lieferung neu hergestellter Produkte. Sofern 

nicht anders vereinbart, werden gebrauchte Produkte wie besehen unter Ausschluss jeder Gewährleis-

tung verkauft. 

 

Keine Gewährleistungsansprüche bestehen insbesondere in folgenden Fällen: Ungeeignete oder un-

sachgemäße Verwendung, Vornahme von Veränderungen am Liefergegenstand, Verschleiß und natür-

liche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, Aufspielen von fehlerhafter Software, nicht 

ordnungsgemäße Wartung, mechanische, chemische, elektronische, elektrische und vergleichbare Ein-

flüsse, die nicht den vorgesehen, durchschnittlichen Standardeinflüssen entsprechen. 

 

Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel 

Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (nachfolgend zusammen 

„Schutzrechte“ genannt) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch 

von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Kunden berechtigte Ansprüche er-

hebt, haften wir gegenüber dem Kunden, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen, nach Maßgabe 

der gesetzlichen Bestimmungen. 
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Haftung 

Für Schäden haften wir, aus welchen Rechtsgründen auch immer, nur, 

 

a) soweit uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässig-

keit zur Last fällt 

a) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit 

b) bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

c) bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben 

d) soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegen-

ständen gehaftet wird. 

 

Für weitergehende Schadensersatzansprüche haften wir nicht. 

 

Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 

und vertrauen darf. 

 

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (unter Ausschluss von Vorsatz und gro-

ber Fahrlässigkeit) haften wir jedoch nur begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorher-

sehbaren Schaden.  

 

Selbstbelieferung und Höhere Gewalt 

Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen oder Leistungen unserer Unterlie-

feranten oder von Subunternehmern trotz ordnungsgemäßer Eindeckung, d. h. trotz vertraglicher Ab-

rede mit dem Subunternehmer mit der nach Quantität, Qualität und Leistungszeitraum der 

Erfüllungsanspruch des Kunden vertragsgerecht erfüllt werden kann, nicht, nicht richtig oder nicht recht-

zeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt, d. h. ein von außen kommendes, keinen betrieblichen 

Zusammenhang aufweisendes und auch durch die äußerste vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt 

nicht abwendbares Ereignis, mit einer Dauer von mehr als 14 Kalendertagen ein, so werden wir unseren 

Kunden rechtzeitig in Textform informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leis-

tung, um die Dauer der Behinderung herauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom 

Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden Informationspflicht nach-

gekommen sind und das Leistungshindernis nicht nur vorübergehender Natur ist. Der höheren Gewalt 

stehen gleich Krieg, terroristische Anschläge und Akte, Aufstände, Epidemien, Pandemien, Naturkata-

strophen, extreme Naturereignisse, Devisen- und Exportbeschränkungen, Einschränkungen der Ener-

gieverfügbarkeit, staatliche Maßnahmen oder behördliche Anordnungen, Streik, Aussperrung, Energie- 

und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen 

zum Beispiel durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden und alle sonstigen Behinderungen, die bei 

objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. Hierunter fallen auch 

Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten sowie mangelhafte oder verzögerte Belieferung durch Zulieferer 

aufgrund höherer Gewalt. 

 

Ist ein Liefer- und/oder Leistungstermin oder eine Liefer- und/oder Leistungsfrist verbindlich vereinbart 

und wird aufgrund von Ereignissen nach vorstehendem Absatz der vereinbarte Liefer- bzw. Leistungs-

termin oder die vereinbarte Liefer- bzw. Leistungsfrist um mehr als sechs Monate überschritten, oder ist 

bei unverbindlichem Leistungstermin das Festhalten am Vertrag für den Kunden objektiv unzumutbar, 

so ist der Kunde berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitere 

Rechte des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche, bestehen in diesem Fall nicht. 
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Abnahme 

Soweit eine Abnahme stattfindet, gelten die nachfolgenden Regelungen. 

 

Verweigert der Kunde die Abnahme des Liefergegenstandes unberechtigt oder ohne die Angabe von 

Gründen, so können wir ihm schriftlich eine Frist von 14 Tagen zur Erklärung der Abnahme setzen. Die 

Abnahme gilt als erfolgt, soweit der Kunde den Liefergegenstand nicht innerhalb dieser Frist abnimmt 

bzw. die von ihm festgestellten wesentlichen Mängel schriftlich spezifiziert. 

 

In jedem Fall gilt der Liefergegenstand als abgenommen, wenn der Kunde diesen produktiv einsetzt 

oder einsetzen könnte. Ab dem Zeitpunkt der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen. Wir 

haben dann einen Anspruch auf die Zahlung eines etwa noch ausstehenden Restbetrages. 

 

Ausfuhr/Verbringung 

Soweit für die Lieferungen und Leistungen des Kunden eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, steht 

das Angebot unter dem Vorbehalt, dass alle für eine Ausfuhr notwendigen Genehmigungen rechtzeitig 

und in ausreichendem Umfang erteilt werden. 

 

Hoheitliche Akte von Behörden hinsichtlich Ausfuhrgenehmigungen, insbesondere der Widerruf oder 

die Einschränkung erteilter Genehmigungen, gelten als höhere Gewalt. 

 

Stellt sich vor Lieferung heraus, dass die Vertragserfüllung seitens WAFIOS aufgrund von nationalen 

oder internationalen Exportkontrollbestimmungen, insbesondere Embargos oder sonstigen Sanktionen 

unmöglich oder erschwert ist, ist WAFIOS ohne Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-

ten. Im Fall eines Rücktritts ist die Geltendmachung eines Schadens oder die Geltendmachung anderer 

Rechte durch den Kunden wegen des Rücktritts ausgeschlossen.  

 

Verzögerungen aufgrund von Exportprüfungen oder Genehmigungsverfahren hemmen die Lieferfrist, 

es sei denn, diese sind von WAFIOS zu vertreten.  

 

Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr oder 

Verbringung der vertragsgemäß zu liefernden Produkte zum Zwecke der Lieferung benötigt werden, es 

sei denn, diese liegen in der Sphäre von WAFIOS.  

 

Der Kunde hat bei Weitergabe, Übertragung oder einer sonstigen Überlassung der von WAFIOS gelie-

ferten Produkte oder der von WAFIOS erbrachten Werk- und Dienstleistungen an Dritte im In- und Aus-

land die jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen Exportkontrollrechts 

einzuhalten. 

 

Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung ist Reutlingen, sofern 

der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, gegen den Kunden an seinem allgemeinen Ge-

richtsstand vorzugehen.  

 

Schiedsverfahren 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Lieferungen ins Ausland. 
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Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit die-

sem Vertrag, einschließlich dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung, sind durch ein 

Schiedsverfahren gemäß der Internationalen Schweizerischen Schiedsordnung der Swiss Chambers' 

Arbitration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft 

stehende Fassung der Schiedsordnung. 

 

Das Schiedsgericht soll aus einem Mitglied bestehen. Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Zürich. Die 

Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch. 

 

Rechtswahl 

Für alle Auseinandersetzungen aus Verträgen, für die diese AGB gelten, und für alle Auseinanderset-

zungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ist ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) sowie des In-

ternationalen Privatrechts ist ausgeschlossen. 


